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IV (Schadenerſatz.) Ein gut geſinnter, Rteng gläubiger

Oberſt ird beim Avancement zweimal übergangen, und zwar Aus
reiner Gehäſſigkeit des Kriegsminiſters, der eine große Antipathie

hegt, da ihm deſſen Bruder, der eine hohe Stellung bei
Hof atte, Iin einer Angelegenheit nicht behilflich war N., der als
tüchtiger Officier ekannt war und von vielen als der „kommende
Chef bezeichnet wurde, ram ſich über dieſe wiederholte uru  2
ſetzung ſo ſehr daſs ſein Gemüthsleiden bedeutend zunimmt, und
innerhalb eines Jahres ſeine Quittierung erfolgen muſs Bei der
Eingabe Uunt die Penſion ird die Bitte des Oberſt , ihm den
Charakter eines Generalmajors zu verleihen, abgewieſen. Dieſe neue
Zurückſetzung Oberſt konnte auf beſondere Verdienſte die
neue Organiſation eines Truppentheiles hinweiſen greift den

Kranken ſo d daſs ſelbſt der Arzt Aufkommen zweifelt,
und richtig nach drei Monaten ſtirbt Oberſt und interläſst eine
Witwe mit acht unmündigen Kindern, deren üngſte ſechs ahre
alt iſt Das Vermögen iſt unbedeutend, und E 1e ſich die Witwe
gezwungen, mit ihren Kindern ziemlich eingeſchränkt zu eben

Ein ahr nach dem ode des Oberſt N geht im
(deutſchen Reichstag) Parlament das Geſetz betreffs rhöhung der
Officiers⸗Witwen⸗ und Waiſenpenſion durch; für die Hinterlaſſenen
all jener Officiere, welche ſeit drei Monaten geſtorben ſollte
das Geſetz gleichfalls ſeine Anwendung Aben Obwohl nun die
Familie des verſtorbenen Oberſt ſtandesmäßig, wenn auch
beſcheiden, eben kann, ſo glaubt der Vormund der Kinder, welcherein Oher Juſtizbeamter Iim Miniſterium iſt, dennoch mit Rückſicht
auf den großen Schaden, welchen der Kriegsminiſter durch eine
Ungerechtigkeit dem Verſtorbenen 0  0 als der Familie desſelben
zugefüg hat, demſelben Vorſtellungen machen zu müſſen; dieſelben
werden aber rundweg abgeſ

agen mit dem Bemerken: ＋5V war
nicht verpflichtet, gerade den zu nehmen, der der Reihe war“
Wie ſoll nun der Miniſter, enn ETL ſpäter ſeinen Fehler einſehen0  L, enſelben 9  ma

Der vorgelegte Fall Unter dem Titel „Schadenerſatz“. Re
ſtitutionspflicht geht nur aus der Verletzung der ausgleichenden Ge
rechtigkeit hervor; in unſerem Falle aber handelt CS ſich augen⸗ſcheinlich die vertheilende Gerechtigkeit. So müſſen wir un  1  CL.  2
u  en, inwieweit bei erſelben zugleich die ausgleichende Gerechtig⸗keit verletzt werden an  —

Handelt S ſich Vertheilung einer Summe Uunter be
ſtimmte Perſonen nach feſtgeſetzten Verhältniſſen, ſo ird der
Vertheiler, falls EL von der ihm beſtimmten Norm zugunſten oder
ungunſten Einiger abweicht, ſcheinbar die distributive Gerechtig⸗keit fehlen m Wirklichkeit aber die commutative Gerechtigkeit,und omi zur Reſtitution gehalten ſein Denn jede einzelne Perſonhat eln renges Recht auf die auf ſie entfallende Summe und die
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Vertheilung iſt nur die äußere Form der *  Erfüllung einer rengenRe  1

ind Laſten auf die einzelnen Glieder einer Communität
3u vertheilen, 0 fordert die justitia distributiva. daſs dieſelbennach dem Vermögen und Können der Einzelnen erechne werden
und daſs niemand über das auf ihn treffende Maß belaſtet werde
55  V  eder Unterthan aber hat, auch in dem geſellſchaftlichen erbande... -F– m ‚ꝛircY- —T 8-.ꝛ als Einzelperfon, das ſtrenge Recht, in ſeinem Beſitze unangetaſtet
3 leiben. Bei einer verhältnismäßig ungleichen Vertheilung Urde
dieſes Recht verletzt und QAmi Anſpruch auf Reſtitution begründet.In Vertheilung von Vortheilen und Aemtern hat der Obere
nach der justitia distributiva die die Würdigkeit der Unter  2  2

ehenen zum Maßſtab 3 nehmen. Verſäumt C dieſes, ſo macht ELf einer unde ſchuldig; die Würdigen aber können ihrerUebergehung keinen Anſpruch auf Wiedererſtattung erheben, da ſieauf jene Vortheile oder Aemter kein ſtrenges Recht hatten; eS ſeidenn, daſs durch Verſprechen oder Geſetz nach Stattfinden eines Con⸗
curſes dem Fähigſten das Amt wäre zugeſagt geweſen; dann nämlichergäbe ſich QAus dem ontract, der zur vertheilenden Gerechtigkeithinzutritt, ein ſtrenges Recht Außerdem könnte der ere, falls
zum poſitiven Schaden der Gemeinſchaft oder der Einzelnen Unwürdigenoder Unfähigen Alemter anvertraute, zur Reſtitution verpflichtet ſeinenden wir nun dieſes auf den vorliegenden Fall ＋ ſogibt ſich keine Verletzung der justitia Ommutativa. Denn der Oberſthat trotz aller ſeiner Verdienſte kein ſtrenges Recht auf Beförderung.Aber, vendet man ein, wurde derſelbe nicht durch den Kriegsminiſtergehindert In der Erreichung eines wichtigen Gutes? Gewiſs! aber
nirgends zeig ſich emn ungerechtes Mittel, das der Kriegsminiſterangewendet ätte; ETL übergeht den erſten einfach, freilich aus
ungere  ertigten Motiven, vielleicht aus Haſs; verweigert ihmdie Beförderung und räg dadurch zu ſeinem chnellen Abhleben bei
und hat, falls EL dieſes vorausgeſehen, ehr ſchwe

* die Liehe
geſündigt; aber eine Ungerechtigkeit im ricten Sinne iſt nicht vor
handen. 0  E gilt bezüglich der rhöhung der Witwen  2  — und
Waiſenpenſion; denn nach dem Geſetze konnte dieſelbe nicht verlangtwerden. Verſagte alſo der iniſter ſeine Intervention für eine Aus
dehnung des Geſetzes auf dieſen Fall, ſo mag man das allem
Vorhergehenden charf verurtheilen, eine Ungerechtigkeit aber iſt S nichtIn Beurtheilung des Kriegsminiſters 0 man das audiatur
et altera vor Augen Wäre aber Iim obigen Caſus der ob
jective Thatbeſtand richtig dargeſtellt, ſo müſste man ihm anempfehlen,
von nun nach Kräften der twe durch etwaige zu ſeiner Dis
poſition ſtehende Zuwendungen und den Waiſen Urch Beſorgung
von Freiſtellen zuhilfe zu ommen.
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